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Thüringer Landesverwaltungsamt . Postfach 22 49 . 99403 Weimar 

 

 

 

Thüringer 

Landesverwaltungsamt 

Jorge-Semprún-Platz 4 

99423 Weimar 

 

www.thueringen.de 

 

Besuchszeiten: 

Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr 

 13:30-15:30 Uhr 

Freitag: 08:30-12:00 Uhr 

 

Bankverbindung: 

Landesbank 

Hessen-Thüringen (HELABA) 

IBAN: 

DE80820500003004444117 

BIC: 

HELADEFF820 

Informationen zum Umgang mit Ihren Da-
ten im Thüringer Landesverwaltungs-amt 
finden Sie im Internet unter: www.thuerin-
gen.de/th3/tlvwa/datenschutz/. 
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine 
Papierfassung. 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Frau Anna Both, Referat 340 

Durchwahl: 

Telefon +49 (361) 57 332-1643 

Telefax +49 (361) 57 332-1602  

 
Anna.Both@ 

tlvwa.thueringen.de 

Ihr Zeichen: 

 

 

Ihre Nachricht vom: 

11. Dezember 2023 

 
Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort angeben) 

5090-340-4621/3875-1-

134585/2023 

 

Weimar 

09. Januar 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in 

städtebaulichen Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Stellungnahme zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans „Sondergebiet Energiegewinnung aus Photovoltaik – Der Sand-

acker“, Stadt Schmalkalden, Landkreis Schmalkalden-Meiningen  

(Planstand: November 2023) 

 

2 Anlagen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

durch die o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thüringer Landes-

verwaltungsamt zu vertretende öffentliche Belange berührt: 

 

1. Belange der Raumordnung (Anlage 1) 

2. Beachtung des Entwicklungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB (Anlage 2) 

 

In der Anlage 2 erhalten Sie darüber hinaus weitere beratende planungsrecht-

liche Hinweise. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

gez. 

Olaf Hosse 

Referatsleiter 

(ohne Unterschrift, da elektronisch gezeichnet) 

  

B19 ARCHITEKTEN  

Nürnberger Straße 27 

36456 Barchfeld- Immelborn 

 

per E-Mail 

http://www.thueringen.de/
file://///VSrv-Daten-SHL/kerstin.tivodar$/VIS/A%20neue%20Vorlagen%20nach%20Markenhandbuch/Weimar/www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/
file://///VSrv-Daten-SHL/kerstin.tivodar$/VIS/A%20neue%20Vorlagen%20nach%20Markenhandbuch/Weimar/www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/
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Anlage 1 zum Schreiben vom 09.01.2024 (Zeichen: 5090-340-4621/3875-1-134585/2023) 

 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der Raumord-

nung 

 

 
1. ☒ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung,  

 Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Vorranggebietes Landwirtschaftliche Bodennutzung 

LB-48 – Nördlich Schmalkalden. Die Planung steht im Widerspruch zum Ziel Z 4-4. 

b) Rechtsgrundlage 

Regionalplan Südwestthüringen (RP-SWT, Bekanntgabe der Genehmigung im Thür-

StAnz 19/2011 vom 09.05.2011 und ThürStAnz 31/2012 vom 30.07.2012) 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

Errichtung einer Agri-PV-Anlage mit ackerbaulicher Nutzung gemäß DIN SPEC 91434 

2. ☐ Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 

3. ☐ Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstands 

☒ Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

Die Stadt Schmalkalden beabsichtigt die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes „Sondergebiet Energiegewinnung aus Photovoltaik – Der Sandacker“. Ziel 

des Vorhabens ist die Schaffung von Baurecht zur Entwicklung einer ca. 17,61 ha gro-

ßen Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Photovoltaik. 

 

Im Zuge der Planung von großflächigen Photovoltaikanlagen sind die Aussagen des 

Landesentwicklungsprogrammes Thüringen 2025 (LEP, GVBl 6/2014 vom 04.07.2014) 

zu berücksichtigen. Gemäß Grundsatz G 5.2.9 sind großflächige Anlagen zur Nutzung 

von Sonnenenergie auf baulich vorbelasteten Flächen oder auf Gebieten, die ein einge-

schränktes Freiraumpotenzial aufweisen, umzusetzen. 

Gemäß Grundsatz G 3-22 des Regionalplans Südwestthüringen (RP-SWT, Bekannt-

gabe der Genehmigung im ThürStAnz 19/2011 vom 09.05.2011 und ThürStAnz 31/2012 

vom 30.07.2012) sollen raumbedeutsame Photovoltaik-Freiflächenanlagen bevorzugt 

auf baulich vorgeprägten Flächen wie Deponien, Brach- und Konversionsflächen ohne 

besondere ökologische oder ästhetische Funktion errichtet werden. 

 

Gemäß Raumnutzungskarte des RP-SWT befindet sich das Plangebiet innerhalb des 

Vorranggebietes Landwirtschaftliche Bodennutzung LB-48 – Nördlich Schmalkalden. 

Die geplante Nutzung steht somit dem Ziel Z 4-4 des RP-SWT entgegen. 

 

Weiterhin befindet sich das Plangebiet innerhalb des Vorbehaltsgebiet „Tourismus und 

Erholung“ – Thüringer Wald (vgl. RP-SWT, Grundsatz G 4-27).  
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Laut der Begründung soll eine Agri-PV-Anlage nach DIN SPEC 91434:20021-05 Kate-

gorie II, Var. 2 errichtet werden. 

 

Dies ist allerdings nicht der Fall, da es sich laut Begründung bisher um ackerbaulich 

genutzte Flächen handelt, nach Errichtung der PV-Anlage aber eine Grünlandnutzung 

erfolgen soll. 

 

Gemäß den Kriterien und Anforderungen an die landwirtschaftliche Hauptnutzung wird 

unter Punkt 5.1 der DIN SPEC 91434 klar definiert, dass die bisherige landwirtschaftliche 

Nutzbarkeit der Fläche unter Berücksichtigung des Flächenverlusts erhalten bleiben 

muss. Eine Nutzungsänderung gleichzeitig mit dem Bau der Agri-PV-Anlage ist zwar 

möglich, jedoch keine Nutzungsänderung von ackerbaulicher Nutzung (2A und 2B) in 

Dauergrünland (2C und 2D gemäß Tabelle 1 im Abschnitt 4 der genannten DIN SPEC). 

 

Ein Widerspruch zum Ziel Z 4-4 des RP-SWT würde nur dann nicht bestehen, wenn es 

sich um eine echte Agri-PV-Anlage im Sinne der DIN SPEC 91434 handelt, also die 

bisherige landwirtschaftliche Nutzung bestehen bleibt und der Verlust an landwirtschaft-

lich nutzbarer Fläche durch Aufbauten und Unterkonstruktionen maximal 15 % beträgt 

(Punkt 5.2.3 der genannten DIN SPEC).   

 

Die Standortwahl wird zudem nicht ausreichend begründet. Grundsätzlich sollte die Aus-

wahl von Flächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf der Grundlage eines Konzep-

tes für das gesamte Gemeindegebiet erfolgen, das neben Belangen der Raumordnung 

sowie des Natur- und Landschaftsschutzes auch die weiteren Planungsabsichten der 

Kommune einbezieht, um die bestgeeignetsten Flächen für diese Nutzung zu ermitteln. 
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Anlage 2 zum Schreiben vom 09.01.2024 (Zeichen: 5090-340-4621/3875-1-134585/2023) 

 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Beachtung des Entwick-

lungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB 

 

 
1. ☒ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die in der Abwägung  

 nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

Der Bebauungsplan kann nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden, da 

dieser eine andere Nutzung darstellt, als im Bebauungsplan vorgesehen ist. 

b) Rechtsgrundlage 

§ 8 Abs. 2 S. 1 BauGB 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

Der Bebauungsplan kann aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt 

werden, wenn eine Agri-Photovoltaikanlage (Agri-PV) mit einer ackerbaulichen Nutzung 

i.S.d. § 48 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 Buchstabe a EEG i.V.m. DIN SPEC 91434 errichtet wird. 

d) Begründung der Einwendungen 

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu ent-

wickeln.  

 

Die Stadt Schmalkalden besitzt einen fortgeltenden Flächennutzungsplan in der Fas-

sung der 1. Änderung aus dem Jahr 2012. Der Flächennutzungsplan weißt den Gel-

tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans als landwirtschaftliche Fläche 

aus. Mit der vorliegenden Planung einer Agri-PV-Anlage sollen landwirtschaftliche Flä-

chen von Ackerbau zu Grünland umgewandelt werden. 

 

Das BauGB verweist zur Definition von Agri-PV-Anlagen in § 35 Abs. 1 S. 1 Nr. 9 auf 

§ 48 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 Buchstabe a bis c EEG. 

 

Solaranlagen auf Grünland gelten nach § 48 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 Buchstabe c EEG nur 

dann als besondere Solaranlagen (sogenannte Agri-PV-Anlagen), wenn sie die Anfor-

derungen der Bundesnetzagentur (Az.: 4.08.01.01/1#4) und der DIN SPEC 91434 erfül-

len. 

 

Dabei muss es sich einerseits um Grünland bei gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nut-

zung als Dauergrünland handeln (§ 48 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 Buchstabe c EEG). Dauergrün-

land sind Flächen, die u.a. seit mindestens fünf Jahren nicht Bestandteil der Fruchtfolge 

des Betriebes sind (Az.: 4.08.01.01/1#4). Da im vorliegenden Fall die Fläche bisher als 

Ackerfläche genutzt wurde und erst mit dem Bau der PV-Anlage umgewandelt werden 

soll, handelt es sich nicht um Dauergrünland. Damit liegt hier auch keine Agri-PV-Anlage 

i.S.d. EEG vor. 

Andererseits darf die Fläche nach DIN SPEC 91434 (Nr. 5.1, S. 14) mit dem Bau der 

Solaranlage nicht von Ackerbau in Grünland umgewandelt werden (siehe hierzu auch 

Anlage 1 dieser Stellungnahme). 

 

Die geplante Solaranlage entspricht demnach nicht den rechtlichen Vorgaben einer Agri-

PV-Anlage und kann somit auch nicht als Fläche für die Landwirtschaft beurteilt werden. 

Dem Entwicklungsgebot wird nicht gefolgt. 
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2. ☐ Fachliche Stellungnahme 

 

Weitere beratende planungsrechtliche Hinweise zum Planverfahren und Planentwurf 

 

A. Standortalternativen 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB ist zu prüfen, welcher Standort sich im 

gesamten Stadtgebiet am besten für die Errichtung von Agri-PV eignet. In der Begründung 

(S. 12) werden zwar Gründe aufgezählt, die für diese Fläche sprechen, jedoch nicht, ob es 

ähnlich oder sogar besser geeignete Flächen in Schmalkalden gibt. Zudem wird angege-

ben, dass die Flächen außerhalb von gesetzlich geschützten Biotopen liegen, obwohl sich 

innerhalb des Geltungsbereichs eines befindet. Zusätzlich befinden sich die Flächen im 

Naturpark „Thüringer Wald“ und im Vorranggebiet Landwirtschaftliche Bodennutzung. Es 

sollte unbedingt eine Standortalternativenprüfung im gesamten Stadtgebiet anhand geeig-

neter Kriterien erfolgen. 

 

B. Notwendigkeit eines Vorhaben- und Erschließungsplans 

Für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird gemäß § 12 Abs. 1 S. 1 BauGB ein 

Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) benötigt, der in einem Durchführungsvertrag zwi-

schen Vorhabenträger und Gemeinde festgehalten wird. Inhalt des VEP sind alle städte-

baulich relevanten Parameter, welche das Vorhaben definieren (OVG Münster, Urt. v. 

17.02.2011 – 2 D 36/09.NE). 

Den vorliegenden Unterlagen ist kein VEP beigefügt. Im Ausnahmefall besteht die Mög-

lichkeit den VEP und den vorhabenbezogenen Bebauungsplan in einem Dokument zu-

sammenzufassen. Dies muss sich jedoch zwingend aus der Planurkunde ergeben und der 

VEP darf sich in der Darstellung nicht von einem Bebauungsplan unterscheiden (BVerwG, 

Urt. v. 09.02.2017 – 4 C 4.16). 

 

C. Festsetzungen zur Rückbauverpflichtung 

Als Folgenutzung nach dem Rückbau soll unter Festsetzung Nr. 1.3 „Fläche für die Land-

wirtschaft“ festgesetzt werden. Eine wie hier getroffene bedingte Festsetzung nach § 9 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BauGB kann nur in besonderen Fällen festgesetzt werden und wenn der 

Zeitraum bis zum Eintritt der Folgenutzung eindeutig bestimmt und festsetzbar ist. Im vor-

liegenden Fall wird kein Zeitpunkt zur Nutzungsaufgabe der Agri-PV-Anlage angegeben, 

demnach ist der Eintritt der Folgenutzung unklar. Es sollte von der Regelung der Folgenut-

zung abgesehen werden. Im Falle der Nutzungsaufgabe der Agri-PV-Anlage kann die 

Stadt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufheben. 

 

D. Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung 

Zu 2.1 Die zulässige Grundfläche bezeichnet nach § 19 Abs. 2 BauNVO den errechneten 

Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Im 

vorliegenden Fall sollen bewegliche Solarmodule errichtet werden die dem Son-

nenverlauf folgen (S. 11). Demzufolge handelt es sich um eine zeitweise maximale 

Überdeckung von 50 % des Grundstücks (S. 15). Auch wenn es sich nur um eine 

zeitlich begrenzte bzw. wechselnde Überdeckung des Bodens handelt, gilt dies 

dennoch als Grundfläche i.S.d. § 19 Abs. 2 BauNVO. Die hier verwendete GRZ 

von 0,1 entspricht nur dem Stillstand der Anlagen in senkrechter Form, obwohl die 

Module die meiste Zeit des Tages deutlich mehr Flächen überdecken. Es empfiehlt 

sich daher die Festsetzung einer GRZ von 0,5. 

 

Beim vorliegenden Fall sollte der Umstand, dass die Flächen im Plangebiet im 

Wesentlichen nur von Anlagenteilen überdeckt werden (und nicht versiegelt), bei 

der Ermittlung des Ausgleichs nach § 1a Abs. 3 BauGB Berücksichtigung finden. 

Dabei sollte auch auf das Anlagendesign verwiesen werden, was sich aus dem 
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Vorhaben- und Erschließungsplan ergeben bzw. in diesem (in Grundzügen) gere-

gelt werden sollte. 

 

Zu 2.2 Bei Höhenfestsetzungen sind gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO die erforderlichen Be-

zugspunkte zu bestimmen. Als unterer Bezugspunkt soll vorliegend „das beste-

hende Gelände“ festgesetzt werden. Dieser Bezugspunkt genügt in aller Regel 

nicht den allgemeinen Bestimmtheitsanforderungen für Gebäude, wenn die Hö-

henlage im Plan nicht näher bestimmt ist (vgl. z.B. VGH Mannheim, Urt. v. 

09.05.2019 – 5 S 2015/17). Das natürliche Geländeniveau ist ohne weiteren Be-

zugspunkt nicht ausreichend vor Veränderungen gesichert (vgl. OVG Schleswig, 

Urt. v. 03.06.2002 – 7a D 75/99). Mindestens für die Nebenanlagen und das Be-

triebsgebäude sollten daher Höhenbezugspunkte festgesetzt werden, ggf. eignet 

sich die vorhandene Verkehrsfläche. 

  

 Den Höhenlinien in der Planzeichnung fehlt es zudem an Höhenangaben. 

 

E. Festsetzungen zum Immissionsschutz 

Zu 7.1 Die Festsetzung zur Blendwirkung setzt weder eine Maßnahme noch andere Vor-

kehrungen zur Vermeidung der Blendwirkung i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB fest. 

Es ist daher unklar, auf welcher Rechtsgrundlage sich diese Regelungen beziehen 

sollen. Zudem können keine Festsetzungen getroffen werden, die auf eine Prüfung 

nach der Inbetriebnahme abzielen, da hierbei keine Durchführung der Maßnahmen 

gesichert werden kann. In den bauordnungsrechtlichen Festsetzungen (Nr. V 1.1) 

wird zudem bereits geregelt, dass reflexionsmindernde Beschichtungen verwendet 

werden sollen, ggf. ist dennoch ein Blendgutachten erforderlich. 

 

Zu 7.2 Ebenso fehlt es den Festsetzungen zum Lärmschutz an einer Rechtsgrundlage, 

da sie lediglich Grenzwerte festlegen (bzw. aus der TA Lärm übernehmen), die 

nicht überschritten werden dürfen, ohne zu regeln mit welchen Maßnahmen oder 

Vorkehrungen diese eingehalten werden sollen (vgl. BVerwG, Beschl. v. 

30.01.2006 – 4 BN 55/05).  

 

F. Weitere Hinweise zur Planurkunde 

− Da sich im Geltungsbereich ein gesetzlich geschütztes Biotop befindet, welches auch 

in der Planzeichnung nachrichtlich übernommen wurde, sollte dies ebenfalls textlich 

festgehalten werden. 

− Die textlichen Festsetzungen Nr. 3.3 und V 2.1 zur Zulässigkeit der Einfriedungen wi-

dersprechen sich: Erstere ermöglicht Einfriedungen auch außerhalb der Baugrenze 

während Letztere diese nur innerhalb der Baugrenze zulässt. Die Festsetzungen soll-

ten miteinander in Einklang stehen. 

− Die Farbgebung der Verkehrsfläche in der Planzeichnung und der Zeichenerklärung 

stimmen nicht miteinander überein. Darüber hinaus weicht die Bezeichnung „landwirt-

schaftliche Wegefläche“ in der Zeichenerklärung von den Aussagen der Begründung 

(S. 15) ab, in der es heißt, es handele sich um eine „öffentliche Verkehrsfläche“. Die 

Zeichenerklärung sollte daran angepasst werden. 

− Es ist unklar, weshalb Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft in der Planzeichnung festgesetzt werden sollen, die nicht 

verortet werden können (z.B. Verzicht auf Beleuchtung). Bei solchen allgemeinen Maß-

nahmen ohne Bezug zu einer bestimmten Fläche ist die textliche Festsetzung ausrei-

chend. 
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− Die derzeitige Bezeichnung des Bebauungsplans „Sondergebiet Energiegewinnung 

aus Photovoltaik – Der Sandacker“ suggeriert eine reine Solarnutzung, obwohl es sich 

hierbei um Agri-PV handeln soll, die vorrangig immer noch der landwirtschaftlichen 

Nutzung dient. Daher könnte in Betracht gezogen werden den Namen des Bebauungs-

plans entsprechend zu ändern. 

− Der Wechsel von arabischer zu römischer Nummerierung in der Zeichenerklärung und 

den textlichen Festsetzungen erschließt sich nicht. 

− Bei den Rechtsgrundlagen sollte auf die Aktualität zum Zeitpunkt des Satzungsbe-

schlusses geachtet werden, so wurde z.B. das BauGB zuletzt am 01.01.2024 geändert. 

 

G. Auslegung nach § 4 Abs. 1 BauGB 

Laut der Bekanntmachung im Amtsblatt sollen die Planunterlagen gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB vom 02.01. bis zum 30.01.2024 im Rathaus und auf der Internetseite der Stadt 

Schmalkalden ausgelegt werden. Einerseits empfiehlt sich die Angabe der vollständigen 

Internetadresse, andererseits waren die Unterlagen am 05.01.2024 noch nicht auf der 

Website zu finden. Bauleitpläne sind grundsätzlich im zweistufigen Beteiligungsverfahren 

nach §§ 3 und 4 BauGB aufzustellen. 



Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum 
Naumburger Str. 98 | 07743 Jena  
 

  

Wir bitten um Beachtung!  

Briefsendungen senden Sie bitte ausschließlich an die zentrale Postanschrift:  

Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) | Naumburger Str. 98 | 07743 Jena 

Die Adressen der Zweigstellen stehen Ihnen für Besuche und Warensendungen weiterhin zur Verfügung. 
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B19 Architekten 

Nürnberger Straße 27  

36456 Barchfeld-Immelborn 
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Baugesetzbuch (BauGB) 

Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet 

Energiegewinnung aus Photovoltaik- Der Sandacker“, Stadt Schmalkal-

den 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in 

städtebaulichen Verfahren nach 3 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum (TLLLR), 

Referat 42- Agrarstruktur- nimmt zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplan „Sondergebiet Energiegewinnung aus Photovoltaik- Der Sand-

acker“ der Stadt Schmalkalden, Planstand: 10.11.2023, wie folgt Stellung:  

 

Es ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage in der Gemarkung Weidebrunn; 

Flur 13; Flurstücke 3/1, 3/2, 3/3, 47, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 

4/10, 4/11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 37/4, 37/5, 38, 39, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 

40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12, 40/13, 40/14, 40/15, 40/16, 40/17, 

40/18, 40/19, 40/20, 48, 50 und 64 geplant. Diese Flächen werden landwirt-

schaftlich bewirtschaftet. Für 2023 wurden Agrarzahlungen beantragt. 

 

Das gesamte Plangebiet umfasst lt. vorliegenden Unterlagen eine Fläche von 

ca. 17,61 ha. Die Anlage soll als Agri-PV-Anlage betrieben werden. 

 

Gemäß Begründung besteht das Plangebiet zum größten Teil aus Ackerflä-

chen. Mit der Errichtung der PV-Anlage wird die Vorhabenfläche als Grünland 

genutzt (s. Konzept zur landwirtschaftlichen Nutzung sowie Begründung). 

Durch diese Umnutzung entspricht die PV-Anlage, entgegen den Aussagen in 

der Begründung, nicht mehr der DIN SPEC 91434:2021-05. Nr. 5.1 dieser  DIN 

definiert, unter welchen Voraussetzungen eine Nutzungsänderung möglich ist. 

Ein Wechsel von Acker- auf Grünland entspricht nicht den Vorgaben, 

 

 

 

 

 

Sabine Mastag 

 
 

Telefon +49 (361) 57-4151167 

Telefax +49 (361) 57-4151299 

 

Sabine.Mastag@ 

tlllr.thueringen.de 

 

 

 

 

11.12.2023 

 

 

5030-R42-4621/7-1-

10517/2024 

 

Jena,  

15.02.2024 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen zum Datenschutz: 

www.tlllr.thueringen.de/datenschutz 

  

 

 

Thüringer Landesamt für Land-

wirtschaft und  

Ländlichen Raum (TLLLR) 

poststelle@tlllr.thueringen.de 

www.tlllr.thueringen.de 

Naumburger Str. 98 

07743 Jena 

Telefon  +49 (361) 57 4041-000 

Telefax  +49 (361) 57 4041-390 

 

http://www.tlllr.thueringen.de/datenschutz
mailto:poststelle@tlllr.thueringen.de
http://www.tlllr.thueringen.de/


 

 

Der Vorhabenstandort liegt innerhalb des im Regionalen Raumordnungsplan Südthüringen (Stand 

01.01.2012) ausgewiesenen Vorranggebietes „Landwirtschaftliche Bodennutzung“ LB-48 Nörd-

lich Schmalkalden. Auch im Entwurf zur Fortschreibung des Regionalplanes (Stand 2018) ist diese 

Fläche als Vorranggebiet „Landwirtschaftliche Bodennutzung“ ausgewiesen. 

 

Vorranggebiete „Landwirtschaftliche Bodennutzung“ sind gemäß Regionalplan für eine nachhal-

tige Entwicklung der Landbewirtschaftung vorgesehen. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind 

in diesen Gebieten ausgeschlossen, soweit diese mit der vorrangigen Funktion nicht vereinbar 

sind. Die im Regionalplan ausgewiesenen Vorranggebiete „Landwirtschaftliche Bodennutzung“ 

sind für die regionale Agrarstruktur und die Sicherung einer nachhaltigen Landwirtschaft von hoher 

Bedeutung sowie eine existentielle Voraussetzung für die Erhaltung und Entwicklung leistungsfä-

higer Landwirtschaftsbetriebe. Der Vorhabenstandort berührt die Belange der Landwirtschaft 

durch das im Regionalplan Südthüringen festgelegte Ziel „Vorranggebiet für den Schutz des Bo-

dens als landwirtschaftliches Produktionsmittel“ wesentlich.  

 

Das geplante Vorhaben steht somit im Widerspruch zum Ziel Z 4-4 des Regionalplan Südthürin-

gen. 

 

Aus Sicht des TLLLR, Referat 42, wird das Vorhaben aus o.g. Gründen abgelehnt. 

 

Wir empfehlen eine Abstimmung mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 340- Raum-

ordnung, Bauleitplanung. 

 

Hinweise zum Konzept zur landwirtschaftlichen Nutzung und den Planungsunterlagen entspre-

chend der DIN 91434:2021-05 

 

- Das Konzept zur landwirtschaftlichen Nutzung ist gemäß Nr. 5.2.1 der v.g. DIN vom Land-

nutzer (Landwirt, Pächter) und dem EPC Unternehmer (Agri-PC-Errichter) gezeichnet wer-

den.  

- Das Konzept ist durch einen Sachverständigen bzw. Prüf- und Zertifizierungsorganisation 

zu bestätigen. 

- Es ist darzulegen, welche landwirtschaftliche Nutzung durch die Agri-PV-Anlage ange-

strebt wird (s. Nr. 4 bzw. Tabelle 1). 

- Die Listung der geplanten Fruchtfolge bzw. Dauerkultur und deren Aussaat- und Erntezeit-

punkte sind anzugeben.  

- Die Auswirkungen des PV-Tracker-System auf die Lichtbedürfnisse (Nr. 5.2.5) sowie das 

Wasserbedürfnis (Nr. 5.2.6) der Kulturpflanzen sind konkret zu erläutern.  

- Bezüglich des Nachweise der Wirtschaftlichkeit aus Sicht des Landwirtes ist entsprechend 

Nr. 5.2.9 ein wirtschaftliches tragfähiges Konzept vorzulegen. 

- Die Ermittlung des Referenzertrages sowie die Errechnung der Landnutzungseffizienz sind 

gemäß Nr. 5.2.10 und 5.2.11 nachzuweisen. 

- In den Unterlagen fehlen Aussagen zu den BOS-Komponenten sowie zur Sicherstellung 

der landwirtschaftlichen Hauptnutzung der Fläche und des Bodens (s. Nr. 6.5 und 7.1).  

 

Des Weiteren sind den Unterlagen keine Aussagen zur Prüfung von Alternativstandorten enthal-

ten. Die Begründung für die Standortwahl ist zu allgemein. Die Stadt Schmalkalden sollte ein 

kommunales Gesamtkonzept für Freiflächen-Photovoltaikanlagen erstellen, welches in die kom-

munale Planung (z.B. Flächennutzungsplan) verbindlich aufgenommen wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

Sabine Mastag 

Sachbearbeiterin 

 (ohne Unterschrift gültig, da elektronisch gezeichnet)  
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Andrea Fritz

Von: B19 Architekten GbR <info@b19-architekten.com>
Gesendet: Montag, 15. Januar 2024 09:22
An: andrea_fritz@web.de
Betreff: WG: Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Energiegewinnung 

aus Photovoltaik – Der Sandacker“, Stadt Schmalkalden, Stand: November 
2023, Vorentwurf

 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: TLDA Hitthaler, Anna [mailto:Anna.Hitthaler@tlda.thueringen.de]  
Gesendet: Freitag, 12. Januar 2024 12:55 
An: info@b19-architekten.com 
Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Energiegewinnung aus Photovoltaik – Der Sandacker“, 
Stadt Schmalkalden, Stand: November 2023, Vorentwurf 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB die Belange des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes zu berücksichtigen. 
Maßgebliche Grundlage dieser Stellungnahme ist das Thüringer Gesetz zur Pflege und zum Schutz der 
Kulturdenkmale (Thüringer Denkmalschutzgesetz - ThürDSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 
2004, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018. 
 
Hinsichtlich öffentlicher Planungen, wie der hier vorliegenden, ist die angemessene Gestaltung der Umgebung von 
Kulturdenkmalen ausschlaggebend. 
 
Durch die geplante Maßstäblichkeit der Anlage sind erhebliche Auswirkungen auf die Stadtlandschaft Schmalkaldens 
mit ihren hochkarätigen Denkmalensembles und Denkmalbestand zu erwarten. Die erhöhte Raumwirksamkeit gilt es 
dabei besonders zu berücksichtigen; diese ist als besondere Eigenschaft und wertbildendes Merkmal auch 
gegenüber der Regionalplanung benannt. 
Eine dezidierte denkmalfachliche Bewertung der in Rede stehenden Planung ist anhand der vorliegenden 
Planungsgrundlagen denkmalfachlich nicht möglich. Aufgrund des Flächenumfangs und der topografischen Lage 
bestehen allerdings erhebliche Einwände. U.a. sind direkte visuelle Bezüge zu Schloss Wilhelmsburg abzusehen. 
Notwendig sind im Rahmen der Planung vorzulegende differenzierte Sichtbarkeits- und Sichtraumanalysen und 
darauf aufbauende Visualisierungen um die Planung abschließend bewerten zu können. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
im Auftrag 
 
 
Anna Hitthaler 
Referentin städtebauliche Denkmalpflege 
________________________________________________________ 
 
LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE Petersberg 12 │ 99084 Erfurt 
Tel: +49 (0) 361 57341-4304 Fax: +49 (0) 361 57341 4390 www.thueringen.de/denkmalpflege . 
anna.hitthaler@tlda.thueringen.de 
 
Diese E-Mail-Adresse stellt kein Postfach im Sinne der Regelungen für den Informationsaustausch oder 
Schriftverkehr dar. Ein Informationsaustausch über diese E-Mail-Adresse ist daher unverbindlich und erfüllt keine 
rechtlich vorgeschriebenen Formerfordernisse. 
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Informationen zum Umgang mit Ihren Daten im Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie und 
zu Ihren Rechten nach der EU-Datenschutz Grundverordnung finden Sie im Internet auf der Seite 
https://denkmalpflege.thueringen.de/datenschutzerklaerung“. Auf Wunsch wird Ihnen eine Papierfassung der 
Datenschutzerklärung übermittelt. 
 
Bitte drucken Sie das Dokument nur aus, wenn es unbedingt notwendig ist.  
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Bettina Wichtrei - Sekretariat <sekretariat@b19-architekten.com>  
Gesendet: Montag, 11. Dezember 2023 11:10 
An: TLDA Post, Erfurt <Post.Erfurt@tlda.thueringen.de> 
Betreff: Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. §4 Abs. 1 BauGB 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Sondergebiet Energiegewinnung aus Photovoltaik - Der Sandacker", 
Schmalkalden 
 
  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
  
 
bitte beachten Sie beigefügte Unterlagen. 
 
  
 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
  
 
Bettina Wichtrei 
 
Sekretariat 
 
  
 
  
 
B19 ARCHITEKTEN BDA 
 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 
 
  
 
Gesellschafter: Matthias Döhrer, Marc Rößling 
 
  
 
Nürnberger Straße 27 
 
36456 Barchfeld- Immelborn 
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+49|036961 7342 32_Tel 
 
+49|036961 734 251_Fax 
 
  
 
  
 
Weststraße 8 
 
99425 Weimar 
 
+49|03643 777 38 01_Tel 
 
+49|03643 777 38 06_Fax 
 
  
 
info@b19-architekten.com <mailto:info@b19-architekten.com>  
 
www.b19-architekten.com <http://www.b19-architekten.com/>  
 
  
 
------------------------------------------- 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat 
sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese 
Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet. 
 
  
 









Öffentliche Bekanntmachung „Sondergebiet Energiegewinnung aus Photovoltaik – Der 

Sandacker“ 

Mitschrift vom 08.01.2024 

 

 

 

 

 

  hat einen Garten in Reichenbach 

 

Stellungnahme 

 geäußerte Bedenken:  

o Bau auf „grüner Wiese“ fragwürdig 

o Verdrängung von Tieren & Tourismus 

o Gefährdung Natur 

o es spielen dort auch öfter mal Kinder (nicht zu weit weg, aber auch nicht mitten im 

Wald) 

 Umsetzung des Vorhabens nicht auf dieser Fläche 
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Thüringer Landesverwaltungsamt . Postfach 22 49 . 99403 Weimar 

 

 

 

Thüringer 

Landesverwaltungsamt 

Jorge-Semprún-Platz 4 

99423 Weimar 

 

www.thueringen.de 

 

Besuchszeiten: 

Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr 

 13:30-15:30 Uhr 

Freitag: 08:30-12:00 Uhr 

 

Bankverbindung: 

Landesbank 

Hessen-Thüringen (HELABA) 

IBAN: 

DE80820500003004444117 

BIC: 

HELADEFF820 

Informationen zum Umgang mit Ihren Da-
ten im Thüringer Landesverwaltungs-amt 
finden Sie im Internet unter: www.thuerin-
gen.de/th3/tlvwa/datenschutz/. 
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine 
Papierfassung. 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Herr Benjamin Herzer, Referat 340 

Durchwahl: 

Telefon +49 (361) 57 332-1248 

Telefax +49 (361) 57 332-1602 

 

 benjamin.herzer@ 

tlvwa.thueringen.de 

Ihr Zeichen: 

 

 

Ihre Nachricht vom: 

25. März 2024 

 
Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort angeben) 

5090-340-4621/3875-2-

49995/2024 

 

Weimar 

02. Mai 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in 

städtebaulichen Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB 

 

Stellungnahme zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

„Sondergebiet Energiegewinnung aus Photovoltaik – Der Sandacker“, 

Stadt Schmalkalden, Gemarkung Weidebrunn, Landkreis Schmalkalden-

Meiningen (Planstand: 26.02.2024) 

 

2 Anlagen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

durch die o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thüringer Landes-

verwaltungsamt zu vertretende öffentliche Belange berührt: 

 

1. Belange der Raumordnung (Anlage 1) 

2. Beachtung des Entwicklungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB (Anlage 2) 

 

In der Anlage 2 erhalten Sie darüber hinaus weitere beratende planungsrecht-

liche Hinweise. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

gez. 

Olaf Hosse 

Referatsleiter 

(ohne Unterschrift, da elektronisch gezeichnet) 

  

B19 ARCHITEKTEN  

Nürnberger Straße 27 

36456 Barchfeld- Immelborn 

 

per E-Mail 

http://www.thueringen.de/
file://///VSrv-Daten-SHL/kerstin.tivodar$/VIS/A%20neue%20Vorlagen%20nach%20Markenhandbuch/Weimar/www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/
file://///VSrv-Daten-SHL/kerstin.tivodar$/VIS/A%20neue%20Vorlagen%20nach%20Markenhandbuch/Weimar/www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/
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Anlage 1 zum Schreiben vom 02.05.2024 (Zeichen: 5090-340-4621/3875-2-49995/2024) 

 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der Raumord-

nung 

 

 
1. ☒ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustim-

 mung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Vorranggebietes Landwirtschaftliche Bodennutzung 

LB-48 – Nördlich Schmalkalden. Die Planung steht im Widerspruch zum Ziel Z 4-4. 
 

b) Rechtsgrundlage 

§ 1 Abs. 4 BauGB i.V.m. Regionalplan Südwestthüringen (RP-SWT, Bekanntgabe der 

Genehmigung im Thür-StAnz 19/2011 vom 09.05.2011 und ThürStAnz 31/2012 vom 

30.07.2012) 
 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

Festsetzung einer Agri-PV-Anlage mit ackerbaulicher Nutzung gemäß DIN SPEC 91434 
 

2. Fachliche Stellungnahme 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstands 

☒ Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

Die Stadt Schmalkalden beabsichtigt die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans „Sondergebiet Energiegewinnung aus Photovoltaik – Der Sandacker“. Ziel 

der Planung ist die Ausweisung eines ca. 17,61 ha großen sonstigen Sondergebiets mit 

integrierter landwirtschaftlicher Nutzung mit der Zweckbestimmung „Agri-Photovoltaik“. 

 

Zur vorliegenden Planung wurde zuletzt mit Datum vom 09.01.2024 eine raumordneri-

sche Stellungnahme zum Vorentwurf (Stand 10.11.2023) abgegeben. Eine wesentliche 

Änderung der eingereichten Planung erfolgte nicht, deshalb behalten die in der Stellung-

nahme enthaltenen Aussagen ihre Gültigkeit.  

 

Es wird erneut darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet gemäß Raumnutzungs-

karte des Regionalplans Südwestthüringen (RP-SWT, Bekanntgabe der Genehmigung 

im ThürStAnz 19/2011 vom 09.05.2011 und ThürStAnz 31/2012 vom 30.07.2012) inner-

halb des Vorranggebietes Landwirtschaftliche Bodennutzung LB-48 – Nördlich Schmal-

kalden befindet.  

 

In der Begründung zum Vorentwurf (Stand 10.11.2023) wurde ausgesagt: „Das Plange-

biet besteht nahezu vollständig aus landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen.“ Auf die-

ser Grundlage wurde in der o.g. Stellungnahme festgestellt, dass es sich bei der Planung 

nicht um eine Agri-PV-Anlage im Sinne der DIN SPEC 91434 handelt, da die Nutzung 

als Weidefläche für Schafe nicht der vorherigen landwirtschaftlichen Nutzung entspricht. 

Eine Übereinstimmung mit dem Ziel Z 4-4 des RP-SWT besteht dann nicht. 

 

Der entsprechende Satz zur Beschreibung des Standortes wurde in der nun vorgelegten 

Begründung zum Entwurf (Stand 26.02.2024) geändert in: „Das Plangebiet besteht na-

hezu vollständig aus landwirtschaftlich genutzten Grünlandflächen.“ Weitere Erläuterun-

gen, wie es zu dieser geänderten Aussage kommt, erfolgen nicht.  
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Laut der im Thüringen Viewer abrufbaren Karte zur Nutzungsart, die regelmäßig aktua-

lisiert wird, handelt es sich bei der Fläche um Ackerland. Deshalb ist die nun geänderte 

Angabe zur bestehende Nutzung und die darauf basierende Feststellung, es handele 

sich um eine Agri-PV-Anlage gemäß DIN SPEC 91434, nicht nachvollziehbar.  

 

Es wird deshalb davon ausgegangen, dass es sich derzeit um Ackerflächen handelt. 

Somit besteht weiterhin ein Widerspruch zum Vorranggebiet Landwirtschaftliche Boden-

nutzung und dem Ziel Z 4-4 des RP-SWT. 

 

 

In den Unterlagen erfolgen nun Aussagen zur Standortwahl und zu einer Alternativen-

prüfung. Den Aussagen zu den Brach-, Gewerbe- und Konversionsflächen kann grund-

sätzlich gefolgt werden. Der Schritt zur Auswahl der hier überplanten Fläche ist aber 

nicht näher erläutert. Es wird nur auf eine im Rahmen der Überarbeitung des Flächen-

nutzungsplans der Stadt Schmalkalden erfolgte Prüfung verwiesen, die uns nicht be-

kannt ist. 
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Anlage 2 zum Schreiben vom 02.05.2024 (Zeichen: 5090-340-4621/3875-2-49995/2024) 

 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Beachtung des Entwick-

lungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB 

 

 
1. ☒ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die in der Abwägung  

 nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

Der Bebauungsplan kann nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden, da 

dieser eine andere Nutzung darstellt, als im Bebauungsplan vorgesehen ist. 

 
b) Rechtsgrundlage 

§ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

Der Bebauungsplan kann aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt 

werden, wenn eine Agri-Photovoltaikanlage mit einer ackerbaulichen Nutzung i.S.d. § 48 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 lit. a EEG i.V.m. DIN SPEC 91434 errichtet wird. Die Zulässigkeit 

muss auf solche besonderen Solaranlagen beschränkt werden. 

 
d) Begründung der Einwendungen 

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flächennutzungsplan 

zu entwickeln.  

 

Die Stadt Schmalkalden verfügt über einen fortgeltenden Flächennutzungsplan in der 

Fassung der 1. Änderung aus dem Jahr 2012. Der Flächennutzungsplan stellt für das 

Plangebiet landwirtschaftliche Fläche dar.  

 

Laut Bebauungsplanentwurf sind insbesondere „die Errichtung und der Betrieb von Pho-

tovoltaik-Anlagen zum Zweck der Stromerzeugung in aufgeständerter Form in einem 

Reihenabstand von mindestens 9 m“ sowie „die landwirtschaftliche Nutzung sowie die 

integrierte landwirtschaftliche Nutzung zwischen den Modulreihen“ zulässig (textliche 

Festsetzung Nr. 1.1 Spiegelstrich 1 und 2). Damit ist nicht hinreichend sichergestellt, 

dass tatsächlich eine Kombination beider Nutzungen erfolgt. Nach den vorgesehenen 

Festsetzungen wäre es vielmehr auch zulässig, ausschließlich eine („klassische“) Pho-

tovoltaik-Anlage zu errichten und zu betreiben und auf eine landwirtschaftliche Nutzung 

zu verzichten. Dies widerspräche der planerischen Zielstellung des Flächennutzungs-

plans. 

 

Eine zwingende landwirtschaftliche Nutzung der Flächen wäre hingegen sichergestellt, 

wenn ausschließlich besondere Solaranlage i.S.d. § 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 lit. a EEG 

zulässig wären. Die Festsetzungen müssen entsprechend angepasst werden, um dem 

Entwicklungsgebot Rechnung zu tragen. Dies sollte vorab einer Wiederholung der Be-

teiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB erfolgen (siehe unten, Nr. I). 

 

Die Aussage in der Planbegründung, S. 11, es handele sich im vorliegenden Fall um 

einen vorzeitigen Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 4 Satz 1 BauGB, sollten gestrichen 

werden. Für das Plangebiet existiert ein wirksamer Flächennutzungsplan, sodass für § 8 

Abs. 4 Satz 1 BauGB kein Anwendungsbereich besteht. 
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Darüber hinaus wird auf Folgendes hingewiesen: Das Bauplanungsrecht enthält keine 

eigenständige Definition von Agri-Photovoltaik-Anlagen. In § 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB wird 

auf besondere Solaranlage i.S.d. § 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 lit. a, b oder c EEG verwiesen. 

Die Anforderungen des EEG werden durch Vorgaben der Bundesnetzagentur konkreti-

siert, die wiederum auf die DIN SPEC 91434 verweist. Im Ergebnis ist eine Umwandlung 

von Acker- in Dauergrünland unzulässig (Nr. 5.1, S. 14). 

 

Nach den hier vorliegenden Informationen sind die in Rede stehenden Flächen als 

Ackerland zu beurteilen. Geplant ist eine ganzjährige Beweidung mit Schafen (Begrün-

dung, S. 8). Dies würde eine – gemäß Nr. 5.1 DIN SPEC 91434 – unzulässige Umwand-

lung von Acker- in Dauergrünland darstellen; es würde sich demzufolge nicht um eine 

besondere Solaranlage im o.g. Sinne handeln. Laut Begründung, S. 5, handelt es sich 

hingegen bereits jetzt um Grünlandflächen. Die Sach- und Rechtslage sollte in Rück-

sprache mit den zuständigen Landwirtschaftsbehörden geklärt werden. 

 

2. ☐ Fachliche Stellungnahme 

 

 

 

Weitere beratende planungsrechtliche Hinweise zum Planverfahren und Planentwurf 

 

I. Veröffentlichung der Beteiligungsunterlagen im Internet 

Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der Begründung und den nach Einschätzung der 

Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen im In-

ternet zu veröffentlichen (§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB).1 

Auf der städtischen Internetseite (www.schmalkalden.de/bauverwaltung-stadtentwicklung) 

wurden im Beteiligungszeitraum nur der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans und die Begründung (ohne Anlagen) veröffentlicht. Es erfolgte hingegen keine Ver-

öffentlichung des Umweltberichts (gemäß § 2a Satz 3 BauGB ein gesonderter Teil der Be-

gründung) und der nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden 

umweltbezogenen Stellungnahmen. Ferner wurde der Entwurf des Vorhaben- und Er-

schließungsplans nicht im Internet veröffentlicht (zur Veröffentlichungspflicht: OVG Lüne-

burg, Urteil vom 11.12.2018 – 1 KN 185/16). 

Die unvollständige Veröffentlichung von Beteiligungsunterlagen stellt einen Verstoß gegen 

§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB dar. Es handelt sich um einen Rechtsverstoß, der zur Unwirk-

samkeit des Bebauungsplans führt (§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB). 

Zur Behebung des Rechtsfehlers bedarf es zwingend einer Wiederholung der Beteiligung 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. Eine erneute Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB ist hinge-

gen nicht ausreichend, da diese voraussetzt, dass die Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

ordnungsgemäß durchgeführt wurde, was vorliegend nicht der Fall ist. 

 

II. Unterschiedliche Bekanntmachungen zur förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung 

Auf die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung ist durch ortsübliche Bekanntmachung hinzu-

weisen (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). Der Inhalt der Bekanntmachung ist zusätzlich in das 

Internet einzustellen (§ 3 Abs. 2 Satz 5 BauGB). 

Durch die Veröffentlichung des vollständigen Amtsblatts Nr. 3 vom 23.03.2024, welches 

die in Rede stehende Bekanntmachung enthält, auf der städtischen Internetseite 

                                                
1  Sofern das Planverfahren gemäß § 233 Abs. 1 Satz 1 BauGB nach altem Recht fortgeführt wird, ergibt sich die 

Pflicht zur Bereitstellung der genannten Unterlagen im Internet aus § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB a.F. (bis 06.07.2023 
gültig). Abweichungen zwischen den analog und digital bereitgestellten Unterlagen sind dabei unzulässig (vgl. 
OVG Münster, Urteil vom 25.06.2019 – 10 D 88/16.NE). 
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(www.schmalkalden.de/amtsblatt-2021-2020) wurde die Anforderung gemäß § 3 Abs. 2 

Satz 5 BauGB erfüllt (vgl. VGH Mannheim, Urteil vom 05.07.2022 – 5 S 2926/20). Gleich-

zeitig erfolgte auf einer anderen städtischen Internetseite (www.schmalkalden.de/bauver-

waltung-stadtentwicklung) eine abweichende Bekanntmachung zur förmlichen Öffentlich-

keitsbeteiligung.2 Diese Bekanntmachung erfüllt nicht die Anforderungen gemäß § 3 Abs. 2 

Satz 4 BauGB, was vorliegend jedoch irrelevant ist, da eine rechtmäßige Bekanntmachung 

im Amtsblatt erfolgte und diese im Internet veröffentlicht wurde. 

Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte künftig darauf geachtet werden, dass der In-

halt der Bekanntmachung stets identisch ist – unabhängig von der Art und Weise der Be-

kanntmachung. Ferner sollten künftige Bekanntmachungstexte an die seit 07.07.2023 be-

stehenden Vorgaben des neu gefassten § 3 Abs. 2 BauGB angepasst werden.3 

 

III. Höhenfestsetzungen 

Bei Höhenfestsetzungen sind gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO die erforderlichen Bezugs-

punkte zu bestimmen. Als unterer Bezugspunkt soll vorliegend die Oberkante des beste-

henden Geländes festgesetzt werden mit dem Hinweis „vgl. Höhenlinien in der Planzeich-

nung“ (textliche Festsetzung Nr. 2.2 Satz 3). Die Höhenlinien weisen einen Höhenunter-

schied von 5 m auf. 

Die Angabe der Genauigkeit der Geländehöhe von 5 m genügt nicht den allgemeinen Be-

stimmtheitsanforderungen, zumal die maximale Gebäude- und Anlagenhöhe mit 5 m an-

gegeben wird. Demzufolge wären u.a. „Höhensprünge“ der Gebäude und Anlagen von 5 m 

zulässig. 

Bereits in der letzten Stellungnahme vom 09.01.2024 (Zeichen: 5090-340-4621/3875-1-

134585/2023), Punkt D der Anlage 2, wurde darauf hingewiesen, dass Höhenbezugs-

punkte festgesetzt werden sollten. Daran wird weiter festgehalten. Ggf. eignet sich auch 

die vorhandene Verkehrsfläche als unterer Bezugspunkt. 

 

IV. Örtliche Bauvorschriften 

a. Bei den textlichen Festsetzungen Nr. 7.1 und 7.2 sollte die Rechtsgrundlage korrigiert 

werden (Nr. 7.1: § 88 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO; Nr. 7.2: § 88 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO). 

b. Bei der textlichen Festsetzung Nr. 7.2.2 handelt es sich nicht um eine aus Gründen des 

Bauordnungsrechts motivierten Festsetzung, sondern um eine bauplanungsrechtliche 

Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB. Dies wird an der Zielstellung („Mit dieser 

Maßnahme wird die Zerschneidung von Lebensräumen gemindert.“) und der selbstge-

wählten Bezeichnung („Minimierungsmaßnahme M1“) deutlich. Die Festsetzung sollte 

daher der Nr. 6 zugeordnet werden. 

 

V. Begründung der Standortwahl und Prüfung von Standortalternativen 

Die Ausführungen in der Planbegründung, S. 12 ff., zur Prüfung von Standortalternativen 

sind derart allgemein und knapp gehalten, dass das Prüfergebnis („Flächenalternativen 

liegen nicht vor.“) nicht nachvollzielziehbar ist. So bleibt etwa offen, welche Kriterien bei 

der Standortwahl berücksichtigt wurden. Bezüglich raumordnerischer Vorgaben wird zwar 

auf zahlreiche Vorrang- und Vorbehaltsgebietsfestlegungen im Stadtgebiet hingewiesen, 

es ist aber unklar, wie diese Vorgaben bei der Standortwahl Berücksichtigung fanden. In 

diesem Zusammenhang wäre insbesondere eine Differenzierung zwischen Vorbehaltsge-

bieten (der Abwägung zugänglich) und Vorranggebieten (der Abwägung entzogen) sowie 

                                                
2  Die Bekanntmachung im Amtsblatt enthält etwa Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen 

verfügbar sind; diese Angaben fehlen in der anderen Bekanntmachung. Letztgenannte enthält wiederum Anga-
ben zu den konkreten Beteiligungsunterlagen; diese Angaben fehlen im Amtsblatt. 

3  Beispielsweise Hinweise darauf, dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen und welche ande-
ren leicht zu erreichenden Zugangsmöglichkeiten bestehen (§ 3 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 und 4 BauGB). 
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zwischen den einzelnen Entwicklungsvorstellungen (Freiraum, landwirtschaftliche Boden-

nutzung etc.) erforderlich. 

Außerdem ist die Aussage zur Standortwahl in der Begründung, S. 12, ein direkter Blick 

auf die Vorhabenfläche sei nicht gegeben (da die Stadt im Tal liege), nicht nachvollziehbar. 

Aus der beigefügten Visualisierung (Blickrichtung vom Schloss Wilhelmsburg) ist die An-

lage deutlich am gegenüberliegenden Hang erkennbar. 

Um Abwägungsfehler zu vermeiden, sollten die Ausführungen zur Standortwahl und 

Standortalternativenprüfung ergänzt werden. 
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B19 Architekten 

Nürnberger Straße 27 

36456 Barchfeld-Immelborn 

 

Per E-Mail 

 

 

Baugesetzbuch (BauGB)  

Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet 

Energiegewinnung aus Photovoltaik – Der Sandacker“, Stadt Schmalkal-

den 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in städte-

baulichen Verfahren nach § 4 (2) BauGB 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR), 

Referat 42 – Agrarstruktur – nimmt zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan „Sondergebiet Energiegewinnung aus Photovoltaik – Der 

Sandacker“ der Stadt Schmalkalden, Planstand 26.02.2024, wie folgt Stellung: 

 

Es ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage in der Gemarkung Weidebrunn; 

Flur 13; Flurstücke 3/1, 3/2, 3/3, 47, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 

4/10, 4/11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 37/4, 37/5, 38, 39, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 

40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12, 40/13, 40/14, 40/15, 40/16, 40/17, 

40/18, 40/19, 40/20, 48, 50 und 64 geplant. 

 

Vom geplanten Vorhaben sind folgende Ackerlandfeldblöcke (s. Anlage) betrof-

fen, die auch als Ackerland bewirtschaftet werden: 

 

Ackerland: AL52284H01 

  AL52284C01 

 

Für diese Ackerflächen wurden 2023 Agrarzahlungen beantragt. 

 

Das gesamte Plangebiet umfasst lt. vorliegenden Unterlagen eine Fläche von 
ca. 17,61 ha. Die Anlage soll als Agri-PV-Anlage betrieben werden. Vorausset-
zung für den Betrieb einer Agri-PV-Anlage ist die Einhaltung der Anforderungen 
an die landwirtschaftliche Hauptnutzung gemäß DIN SPEC 91434:2021-05. 
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Gemäß Kapitel 1.1 der Begründung zum Entwurf besteht das Plangebiet zum größten Teil aus 
intensiv genutzten Grünlandflächen. Tatsächlich befindet sich das Plangebiet jedoch zum größten 
Teil auf den v.g. Ackerlandfeldblöcken. 
 
Mit der Errichtung der PV-Anlage soll die landwirtschaftliche Fläche als Grünland genutzt werden 
(s. Konzept zur landwirtschaftlichen Nutzung sowie Begründung). Durch diese Umnutzung ent-
spricht die PV-Anlage, entgegen den Aussagen in der Begründung, nicht der DIN SPEC 
91434:2021-05. Nr. 5.1 dieser DIN definiert, unter welchen Voraussetzungen eine Nutzungsän-
derung möglich ist. Ein Wechsel von Acker- auf Grünland entspricht nicht den Vorgaben.  
 
Aus agrarstruktureller und landwirtschaftlicher Sicht des TLLLR, Referat 42, wird das Vorhaben 
aus o.g. Gründen sowie der Begründung in der Stellungnahme vom 15.02.2024 abgelehnt. 
 
 
Hinsichtlich der Hinweise zum Konzept zur landwirtschaftlichen Nutzung und den Planungsunter-
lagen entsprechend der DIN 91434:2021-05 (s. Stellungnahme vom 15.02.2024) wurden diese in 
den geänderten Entwurf nicht mit aufgenommen.  
 
Hinweise zum Konzept zur landwirtschaftlichen Nutzung und den Planungsunterlagen entspre-
chend der DIN 91434:2021-05 

- Das Konzept zur landwirtschaftlichen Nutzung ist gemäß Nr. 5.2.1 der v.g. DIN vom Land-

nutzer (Landwirt, Pächter) und dem EPC Unternehmer (Agri-PC-Errichter) abzuzeichnen.  

- Das Konzept ist durch einen Sachverständigen bzw. Prüf – und Zertifizierungsorganisation 

zu bestätigen. 

- Es ist darzulegen, welche landwirtschaftliche Nutzung durch die Agri-PV-Anlage ange-

strebt wird (s. Nr. 4 bzw. Tabelle 1). 

- Die Listung der geplanten Fruchtfolge bzw. Dauerkultur und deren Aussaat- und Erntezeit-

punkte sind anzugeben. 

- Die Auswirkungen des PV-Tracker-System auf die Lichtbedürfnisse (Nr. 5.2.5) sowie das 

Wasserbedürfnis (Nr. 5.2.6) der Kulturpflanzen sind konkret zu erläutern. 

- Bezüglich des Nachweises der Wirtschaftlichkeit aus Sicht des Landwirtes ist entspre-

chend den Nrn. 5.2.9 - 5.2.12 nachzuweisen. Dazu ist gemäß Nr. 5.2.9 ein wirtschaftlich 

tragfähiges Konzept zur landwirtschaftlichen Nutzung aus Perspektive des Landwirts vor-

zulegen. 

- In den Unterlagen fehlen Aussagen zu den BOS-Komponenten sowie zur Sicherstellung 

der landwirtschaftlichen Hauptnutzung der Fläche und des Bodens (s. Nr. 6.5 und 7.1). 

 

 

Wir bitten diese Hinweise bei der weiteren Planung zu berücksichtigen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

Sabine Mastag 

(ohne Unterschrift gültig, da elektronisch gezeichnet) 

 

 

 

Anlage. Feldblöcke (Auszug aus dem Thüringen Viewer) 
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